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Schriftliche Anfragen an:
SVW

Rechtsdienst

Bucheggstrasse 109

8057 Zürich

Telefonische Auskünfte:
01/3624240
Mo 9-11 Uhr, Do 9-11 Uhr

oder über Internet
www.svw.ch

Diese Seite wird betreut von
Dr. iur. Salome Zimmermann Oertli

Mieten sinken nicht wegen Fluglärm

o

Seit der Zürcher Flughafen
die An- und Abflugrouten
geändert hat, hagelt es
Proteste gegen den Lärm. Viele
Mieterinnen verlangen
eine Reduktion der Miete. Die
Genossenschaften sollen
nicht darauf eingehen. Denn
ob allein die Hauseigentümer

die Kosten der erhöhten

Mobilität zu tragen
haben, wird erst das Bundesgericht

entscheiden müssen.

Mit Pressecommuniques,
Informationsabenden und Infomobilen

empfahl der Zürcher Mieterund

Mieterinnenverband (MV)

den Bewohnerinnen, die durch
die Änderungen der Ab- und

Anflugrouten des Zürcher
Flughafens neu dem Fluglärm
ausgesetzt sind, von ihren Vermietern

und Vermieterinnen eine

Mietzinsherabsetzung von 15%

zu verlangen. Es genügt nicht,
diesen Aufruf als grossangelegte
PR-Aktion abzutun. Volkswirtschaftlich

- und politisch - ist sie

zu verurteilen, weil sie den

Grundeigentümern allein die
Kosten der erhöhten Mobilität

auferlegen will. Einige
Baugenossenschaften sind denn

bereits mit Herabsetzungsbegehren

von Mieterinnen
konfrontiert. Wie soll die Genossenschaft

reagieren? Was ist von
den rechtlichen Argumenten des

MV zu halten?

Herabsetzungsbegehren
zurückweisen Es ist den
Genossenschaften zu empfehlen,
nicht auf die Herabsetzungsbegehren

einzugehen, sondern

diese mit einem Schreiben
abzulehnen. Dabei soll erwähnt
werden, dass die Genossenschaft

ihre Mietzinsen nach den

Grundsätzen der Kostenmiete
berechnet und sich die
Kostenfaktoren aufgrund der
Lärmimmissionen nicht geändert
haben. Weiter müsse, wer in

die Nähe eines interkontinentalen

Flughafens ziehe, damit
rechnen, dass der Fluglärm
zunehme. Die Rechtsprechung
zur Mietzinsreduktion bei

Bauarbeiten auf dem
Nachbargrundstück sei somit nicht analog

anwendbar. Im Übrigen sei

es dem Mieter bzw. der Mieterin

unbenommen, seinen/ihren
Anspruch bei der Schlichtungsbehörde

geltend zu machen.
Ein Musterbrief, mit dem

auf Herabsetzungsbegehren von
Mieterinnen reagiert werden

kann, ist auf der Homepage des

SVW www.svw.ch aufgeführt;
ein weiterer, zu dem auch der
Rechtsdienst des SVW Anregungen

gab, kann von der Homepage

des Zürcher
Hauseigentümerverbandes www.zhv-zh.ch

abgerufen werden.

Fluglärm ist nicht gleich
Baulärm Der MV stützt seine

Rechtsauffassung auf die

Rechtsprechung des
Bundesgerichtes zu Mietzinsreduktionen

wegen Baulärm auf dem

Nachbargrundstück. Diese

Rechtsprechung liegt auch dem

neuesten Entscheid des
Zürcher Mietgerichtes in diesem
Bereich zugrunde1. Geht

man den Entscheid aufmerksam

durch, kommen bereits die

ersten Zweifel, ob diese
Rechtsprechung, die nur Baulärm

und sogar nur Baulärm auf
einem unmittelbar angrenzenden

Grundstück betrifft,
wirk-lich auch auf Fluglärm,
der nicht unmittelbar vom
Nachbargrundstück ausgeht,
anwendbar ist:
Es gehe darum, zu ermitteln,
welchen Grad an Immissionsfreiheit

der Mieter
vernünftigerweise erwarten dürfe.2 Wer

im Wirtschaftsraum einer
Grossstadt mit Flughafen wohnt,
darf u. E. vernünftigerweise
nicht erwarten, dass er nicht
zeitweise Fluglärm zu spüren

bekommt.
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Es sei zu fragen, ob die
betreffenden Immissionen mit dem,

was zwei durchschnittliche,
vernünftige Parteien nach Treu

und Glauben unter «Wohnen»
im vorliegenden Fall bei

Vertragsabschluss verstanden
haben, noch vereinbar sei.3

Auch hier gilt u. E. das obige
Argument: Wer im Einzugsgebiet

des Zürcher Flughafens
eine Wohnung mietet, muss
damit rechnen, dass Flugrouten
vorübergehend geändert werden.

Die Frage, ob eine «ruhige»
Wohnlage vorliege oder
nicht, kann nicht generell bezüglich

aller Lärmquellen gleich
entschieden werden. Dass
jemand bei Vertragsabschluss
nicht mit Baulärm in seiner
Umgebung rechnen muss, heisst
noch lange nicht, dass er auch
nicht mit Fluglärm rechnen

muss.
Bei der Beurteilung der
Immission sei auf deren Dauer,

Häufigkeit, Intensität und
Üblichkeit am betreffenden
Ort abzustellen.4 Auch der
Begriff «Üblichkeit» ist relativ.
Werden Abflugrouten geän¬

dert, ist der Fluglärm im
Bereich der Abflugroute durchaus
üblich.

Nur «neuer» Lärm wird
entschädigt Lärmgeplagte
Mieterinnen und Mieter gibt es

nicht nur in der Nähe von
Flughäfen, sondern insbesondere
auch an Strassen und
Bahnlinien. Strassen und Bahnlinien

- und natürlich auch der
Flughafen - sind Werke im öffentlichen

Interesse, für die dem
Bund bzw. dem Kanton das

Enteignungsrecht zusteht.
Enteignet werden können nicht nur

ganze Grundstücke, sondern
auch bestimmte Rechte, die sich

aus dem Grundeigentum
ergeben. Entschädigungen, die

lärmgeplagten Eigentümern
entlang von Strassen und Bahnlinien

bezahlt wurden,
entgelten das nachbarliche Abwehrrecht

gegenüber übermässigen

Immissionen (sog. materielle

Enteignung).
In seiner Rechtsprechung zu
dieser Entschädigung verlangt
das Bundesgericht neben
anderen Voraussetzungen, dass

die Beeinträchtigung nicht
voraussehbar gewesen sein
darf. Eine Verkehrszunahme

- und damit auch die
Lärmzunahme - sei aber schon
voraussehbar, wenn beispielsweise

eine bestehende Strasse

ausgebaut wird. Wer also an
einer Hauptstrasse baut, muss
nach der Rechtsprechung
damit rechnen, dass diese zu
einer Autobahn ausgebaut
wird. Bereits entschieden ist,
dass diese Rechtsprechung
auch für den Fluglärm gilt5. Mit
anderen Worten: Das

Bundesgericht wird nur noch
entscheiden müssen, ob es sich

im vorliegenden Fall lediglich
um Lärmzunahme oder um

«neuen» Lärm handelt. Nur bei

neuem Lärm wäre eine
Entschädigung aus materieller
Enteignung geschuldet.
Die gleiche Abgrenzung muss
aber auch im Verhältnis von
Vermieter und Mieter gelten.
Eine Mietzinssenkung muss
nur bei neuem Lärm gewährt
werden, nicht aber wenn
bestehender Lärm «bloss»
zunimmt.

Die Kosten Faktoren bleiben
die gleichen Der Grossteil
der Genossenschaften berechnet

die Mietzinsen nach der
reinen Kostenmiete. Die
Kostenfaktoren bleiben auch bei
vermehrtem Fluglärm die gleichen.
Die entscheidende Frage ist,

wer die Kosten des zunehmenden

Flugverkehrs tragen muss:
Die Eigentümerinnen, die

von der verkehrsgünstigen Lage

ihrer Liegenschaften profitieren

- genauer genommen profitiert

haben -, oder die Mieterinnen,

welche auch zur erhöhten
Mobilität beitragen? Man
wünscht sich, dass das Bundesgericht

bei seinem Entscheid
und die Politiker bei der
Rechtsetzung gleichermassen zu
einer gerechten Verteilung der Q__)

Kosten dieser Mobilität
beitragen.

1 ZMP1999 Nr. 15 S. I2ff.
2 a.a.O., S. 14
3 a.a.O., S. 18
* a.a.O., S. 19
5 Pr 85 (1996) Nr. 165

In Kürze

o

Statutenartikel über
Scheidung, Trennung und
Eheschutz
Der im wohnen 1/2000 S. 28

erwähnte Artikel der
Musterstatuten über die Folgen einer

Scheidung von Mieterinnen
und Mietern ist überarbeitet
worden. Die neue Fassung
kann beim Rechtsdienst des

SVW angefordert werden.
Es ist den Genossenschaften

zu empfehlen, an der nächsten

Generalversammlung
eine entsprechende Statutenrevision

vorzunehmen.

Generalversammlung
ohne Kontrollstelle
Ist an der ordentlichen
Generalversammlung kein Vertreter
oder keine Vertreterin der
Kontrollstelle anwesend, sind die
Beschlüsse dieser GV über die

Rechnungsabnahme anfechtbar,

wenn dies von einem
Mitglied gerügt wurde. Ein Grund

also, eine solche Kontrollstelle
nicht mehr wieder zu wählen.

Amtliche Formulare
Das Mietrecht schreibt vor,
dass Kündigungen durch den

Vermieter, Mietzinserhöhungen
und in gewissen Kantonen
auch die Anfangsmietzinsen
den Mieterinnen und Mietern
auf amtlichen Formularen
mitzuteilen sind. Die Formulare
des Kantons Zürich (weiss für
Kündigungen, rosa für den

Anfangsmietzins und gelb für
die Mietzinserhöhung) sind
beim Rechtsdienst des SVW

erhältlich; diejenigen der übrigen

Kantone bei der jeweiligen

kantonalen Drucksachen- und
Materialzentrale.
Kündigungen und

Mietzinserhöhungen ohne Verwendung
des Formulars sind nichtig.
Wird das Formular für den

Anfangsmietzins nicht verwendet,
gilt nicht der vereinbarte Mietzins,

sondern derjenige, den

das Gericht aufgrund von Art.

269 OR als angemessen
berechnet.
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